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ZU II BESONDERE BESTIMMUNGEN 

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden wie folgt 
geändert und ergänzt. 
 
(1) In den Abschnitten 2.2.1 und 2.2.4 sowie in den Anlagen 1.1 und 2 wird die Handels-

bezeichnung "RENOWALL WDVS-Klebemörtel" geändert in "RENOWALL WDVS-
Klebemörtel PLUS". 

(2) Abschnitt 2.2.3 wird ersetzt: 
 Es dürfen keramische Platten und unglasierte Riemchen verwendet werden, die die Eigen-

schaften nach Tabelle 1 nachgewiesen haben. 
 Die Seitenlänge der Riemchen darf 0,30 m nicht überschreiten. 
 Tabelle 1: 

  Mittlere 
Dicke1) 

 
 

[mm] 

Poren-
volumen VP  

nach  
DIN 66133 

[mm³/g] 

Porenradien-
maximum rP 

nach 
DIN 66133 

[μm] 

Wasser-
aufnahme w 
nach DIN EN 
ISO 10545-3

[%] 

9 - 17 ≥ 35 > 0,3 ≤ 6,0 

1. Stranggepresste 
keramische Riemchen 
Gruppe AI und AIIa 
nach DIN EN 14411  
oder Klinker nach  
DIN V 105-100 Nachweis der Frostbeständigkeit nach DIN EN ISO 10545-12 

9 - 17 Keine 
Anforderung 

Keine 
Anforderung 

> 6,0 und 
≤ 10,0 

2. Strangpress-
Riemchen 
wie 1. mit erhöhter 
Wasseraufnahme Nachweis der Frostbeständigkeit nach DIN EN ISO 10545-12 

max. 25 Keine 
Anforderung 

Keine 
Anforderung 

> 6,0 und 
≤ 20,0 

3. Handform-Riemchen 

Nachweis der Frostwiderstandsfähigkeit nach DIN 52252-1 
mit 50 Frost-Tau-Wechseln oder 
Nachweis der Frostbeständigkeit nach DIN EN ISO 10545-12 

max. 15 Keine 
Anforderung 

Keine 
Anforderung 

> 6,0 und 
≤ 15,0 

4. Kalksandstein-
Riemchen 
nach DIN V 106 Nachweis des Frostwiderstands nach DIN EN 772-18 

mit 50 Frost-Tau-Wechseln  
 1) Mittlere Dicke ist der gemittelte Wert je Riemchen, bei strukturierten Oberflächen. 

 Die Riemchen müssen mit den beim Deutschen Institut für Bautechnik hinterlegten Angaben 
übereinstimmen. 

(3) Abschnitt 2.4.3.2 wird ergänzt: 
 Die Erstprüfberichte der Riemchen sind dem Deutschen Institut für Bautechnik zur Kenntnis 

zu geben. 
 
Manfred Klein  Beglaubigt 
Referatsleiter 


